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Anzeige über die Verbrennung von Reisig/Käferholz/Schnittgutabfällen/sowie 
das Abbrennen eines Lagerfeuers 
 
Beginn (Datum/Uhrzeit) 

  
Ende (Datum/Uhrzeit) 
  
Art der Verbrennung 

 
Beschreibung der Örtlichkeit: 

 
Angaben zur Erreichbarkeit/Ansprechpartner vor Ort:  
Name, Vorname, Handynummer: 

 
 
Die beigefügten Hinweise/Auflagen sind einzuhalten! 
Ein Feuer darf nur entzündet werden, sofern nicht vom Deutschen Wetterdienst am 
Abbrenntag mindestens der Waldbrandgefahrenindex (M-68, international) „hohe Gefahr“ für 
die Wetterstation Freystadt-Oberndorf ausgegeben wurde (nachzulesen im Internet unter 
http://www.dwd.de/waldbrand ). 
 
 
 
 
 
Unterschrift des Anzeigenden 

Behörde 
Gemeinde Berg 
Herrnstr. 2 
92348 Berg                              
 

 
 
 
Weitergeleitet am:  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Behörde 
Gemeinde Berg  
Herrnstr. 2 
92348 Berg b. Neumarkt i.d.OPf. 


